
HNDV: § 6 Meldestellen

§ 6  Meldestellen 
 
(1) Meldestellen sind die Kreisverwaltungsbehörden; kreisangehörige Gemeinden können von den 
Landratsämtern zu Meldestellen nach den Hochwassernachrichtenplänen bestimmt werden, wenn dadurch 
Hochwasserwarnungen schneller und sicherer verbreitet werden können.

(2) Die Meldestellen haben eingegangene Hochwasserwarnungen nach den Hochwassernachrichtenplänen 
unverändert weiterzugeben.


